
Der Unterausschuss hat die Aufgabe das Technische Regelwerk für Biologische Arbeitsstoffe 
und Beschlüsse zu Schutz maßnahmen zu überarbeiten und bei Bedarf neu zu erstellen. 
Neben der Aktualisierung und Fortschreibung des Regelwerks werden Anfragen zu TRBA aus 
der Praxis bearbeitet. 
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Unterausschuss 2 
„Schutzmaßnahmen“ 
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Vorsitz: Dr. Christian Felten, BG Verkehr

Aktuelle Schwerpunkte: 

○ Schutzmaßnahmen für Beschäftigte bei Gefährdungen durch hochansteckende  
Infektionskrankheiten wie z.B. Ebola durch den Expertenkreis „Hochpathogene Viren“

○ Auswertung von Erfahrungen mit der TRBA 250  „Biologische Arbeitsstoffe im  
Gesundheitsdienst und in der Wohlfahrtspflege“

○ Klärung: Transport medizinischer Proben, Verpackung und Biostoffverordnung

○ Erarbeitung neuer TRBA und Beschlüsse: 

 • TRBA „Biotechnologie“ durch den AK „Biotechnologie“ 

 • TRBA „Veterinärmedizin“ durch den Arbeitskreis „Veterinärmedizin“

 • Beschluss: „Verbrennung von Krankenhausabfällen, die mit 
   hochpathogenen Krankheitserregern der Risikogruppe 4 kontaminiert sind“

○ Überarbeitung von TRBA: 

• TRBA 212 „Thermische Abfallbehandlung: Schutzmaßnahmen“ und Eingliederung in die 
TRBA 214 „Abfallbehandlungsanlagen“

• TRBA 213 „Abfallsammlung: Schutzmaßnahmen“

• TRBA 230 „Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in der  
Land- und Forstwirtschaft und bei vergleichbaren Tätigkeiten“  


